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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Der Nationalrat folgte in seiner Diskussion über das Abkommen über die soziale
Sicherheit zwischen der Schweiz und dem Kosovo im Juni 2019 dem Ständerat nicht.
Im März 2019 hatte die kleine Kammer als Erstrat das Abkommen dem fakultativen
Referendum unterstellen wollen. Zwar soll die Revision des Bundesgesetzes über den
allgemeinen Teil des Sozialversicherungsgesetz internationale Verträge zukünftig unter
ein fakultatives Referendum stellen, doch SGK-Mitglied Benjamin Roduit (cvp, Wallis)
argumentierte, dass man um der Kohärenz Willen in diesem Fall das gleiche Vorgehen
anwenden möge wie bei den bisherigen Sozialversicherungsabkommen mit den
Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Der Nationalrat verzichtete schliesslich darauf, das
Abkommen dem Referendum zu unterstellen, unter anderem weil es sich, gemäss
Bundesrat Berset, um ein Standardabkommen handelte. Der bundesrätliche Entwurf
wurde mit 110 zu 58 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) angenommen, womit das Geschäft
mit einer Differenz zurück an den Ständerat ging. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2019
AMANDO AMMANN

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

Anfang September 2019 berichtete der Sonntagsblick darüber, dass verschiedene Ärzte
für medizinische Gutachten für die IV über mehrere Jahre Millionenbeträge erhalten
hätten. Angeführt wurden Beispiele von einer Ärztin und einem Arzt, denen die IV-
Stellen in sechs Jahren CHF 1.86 Mio. respektive CHF 1.82 Mio. für Gutachten
ausbezahlt hätten. Ein Gutachter habe in sieben Jahren gar CHF 3.1 Mio. erhalten, war
in einem späteren Zeitungsbericht zu lesen. 
Problematisch seien diese hohen Zahlungen, weil die Gutachterinnen und Gutachter
deshalb nicht mehr unabhängig seien: Die Gefahr bestehe, dass sie im Sinne der IV-
Stellen entschieden und deshalb seltener Rentenleistungen als gerechtfertigt
einschätzten als andere Ärztinnen und Ärzte. Wer möglichst selten Arbeitsunfähigkeiten
feststelle, würde von den IV-Stellen auch zukünftig vermehrt für Gutachten eingeladen,
war die Vermutung der Medien. Diese Befürchtung untermauerte der Blick durch
Zahlen von kantonalen IV-Stellen, die aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips hatten
zugänglich gemacht werden müssen: Im Kanton Basel-Landschaft zeige sich zum
Beispiel, dass im ersten Halbjahr 2018 zwei Ärzte für ein Viertel der psychiatrischen
Gutachten verantwortlich gewesen seien. Diese zwei Ärzte hätten in 26 Prozent der
Fälle eine Arbeitsunfähigkeit ab 40 Prozent festgestellt, alle anderen Gutachter seien
zusammen auf einen Anteil von 57 Prozent gekommen. In der Folge musste auch das
BSV die Liste der zwischen 2012 und 2018 eingesetzten Gutachterinnen und Gutachter
veröffentlichen, wobei sich ebenfalls eine einseitige Verteilung zeigte: 10 Prozent der
Gutachtenden erhielten in dieser Zeit 73 Prozent des Auftragsvolumens. 
Aufgrund der grossen Bedeutung, die den Gutachterinnen und Gutachtern im Rahmen
der IV-Verfahren zukomme, sei deren fehlende Unabhängigkeit besonders stossend,
argumentierten der Blick und in der Folge auch weitere Medien. So werde
hauptsächlich aufgrund der Gutachten entschieden, ob jemand IV erhalte. «Die
Gutachter erfüllen beinahe richterliche Funktionen», erklärte etwa Rainer Deecke,
Präsident der Selbsthilfeorganisation für Schmerzkranke, touché.ch. Das BSV
bezweifelte hingegen die fehlende Unabhängigkeit der Gutachterinnen und Gutachter
und betonte, dass «mit einem prozentualen Anteil bestimmter Arbeitsunfähigkeitsgrade
[...] sachlich fundiert keine qualitative Beurteilung einer Gutachtertätigkeit
vorgenommen werden [könne]». Stattdessen verwies BSV-Sprecher Harald Sohns
darauf, dass die Gutachten bis vors Bundesgericht Beweiskraft haben müssten und
somit nicht willkürlich erstellt werden könnten. 
Dass diese Beweiskraft jedoch nicht immer gegeben ist, zeigte die weitere
Berichterstattung zu diesem Thema in den Medien. Diese berichteten in den nächsten
Wochen von zahlreichen Personen, denen die IV-Rente unter anderem aufgrund von
Rechtsgutachten aberkannt oder nicht zugesprochen wurde, die ihre Forderungen
jedoch später vor Bundesgericht zumindest teilweise durchsetzen konnten. Gleichzeitig
wurden weitere Probleme bezüglich der IV-Gutachten publik: Betroffene berichteten
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davon, dass ihre Aussagen in Gutachten verdreht worden seien oder dass sich die
Gutachterinnen und Gutachter für ein Gespräch teilweise weniger als 30 Minuten Zeit
genommen hätten. Ein Arzt erläuterte, dass er immer wieder praktisch identische
Gutachten – sogennante «Copy/Paste-Gutachten» – zu Gesicht bekomme. Teilweise
seien auch Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland, welche die Situation in der Schweiz
nicht kennen würden, hier kaum Rechenschaft ablegen müssten und nur Hochdeutsch
verstünden, für Gutachten in die Schweiz geholt worden. Zudem gebe es
Ungereimtheiten bei den Mehrdisziplinen-Gutachten, bei denen mindestens drei
verschiedene medizinische Fachrichtungen einbezogen werden und die im Unterschied
zu Ein- oder Zweidisziplinen-Gutachten zufällig vergeben würden. So arbeiteten
beispielsweise verschiedene Ärzte des marktführenden Unternehmens bei
verschiedenen Gutachterfirmen, womit die Zufallsvergabe teilweise umgangen worden
sei.
Mitte Dezember 2019 berichteten die Medien schliesslich auch darüber, dass das BSV
allen kantonalen IV-Stellen ein jährliches «Sparziel» definiere, gemäss dem sie die Zahl
von Neurenten, die Gesamtrentenzahl sowie die Kosten pro Versicherten «halten» oder
«senken» sollten. Entsprechend «prüfe [die IV] nicht mehr überall offen, auf welche
Leistungen ein Versicherter Anspruch habe, sondern wie das Quotenziel erreicht
werden [könne]», kritisierte Alex Fischer von der Behindertenselbsthilfe Procap. Das
BSV verwies jedoch darauf, dass dies keine Sparvorgaben, sondern Leistungsziele seien
und somit einen Teil des Aufsichts- und Steuerungsprozesses der IV darstellten. Alle
Versicherten erhielten die ihnen gesetzlich zustehenden Leistungen, betonte das BSV.
Die NZZ erklärte, dass diese Praxis auf die fünfte IV-Revision 2008 zurückzuführen sei.
Seither müsse das BSV prüfen, ob die Integration in den Arbeitsmarkt funktioniere,
wozu es ebendiese Kennzahlen verwende. Diese stellten somit nur einen
«Wasserpegelmesser» dar und seien für die IV-Stellen nicht verbindlich, ihre
Nichteinhaltung habe auch keine Folgen. Dennoch würden sie den Mitarbeitenden in
einigen Kantonen kommuniziert, ergänzten die Medien. 

Im Rahmen dieser Berichterstattung formulierten Behindertenverbände und
Sozialversicherungsanwälte zahlreiche Forderungen, wie die Politik dieser Problematik
begegnen solle. So brauche es schweizweite transparente Daten zu den IV-Gutachten
mit Einbezug der Anteile an erklärten Arbeitsunfähigkeiten, eine Aufzeichnung der
Gespräche und eine übergeordnete Qualitätskontrolle bei den Gutachten. Zudem
sollten die IV-Stellen zukünftig nicht mehr entscheiden dürfen, wer die Gutachten
erstelle; diese sollten nach Zufallsprinzip zugeteilt werden, wie es bei komplexen
Gutachten mit drei oder mehr Ärzten aufgrund eines Bundesgerichtsurteils 2011 heute
schon der Fall sei. Von diesen Massnahmen zeigten sich die Versicherungsmediziner
nicht überzeugt. Bereits heute gebe es Instrumente, um gute und schlechte Gutachten
zu unterscheiden. Tonbandaufnahmen würden hingegen zu neuen, langwierigen
Rechtsauseinandersetzungen führen, bestmögliche Rahmenbedingungen für das
Gespräch verhindern und zu einer verhörähnlichen Situation führen.  
In der folgenden Wintersession 2019 überschlugen sich die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier förmlich mit Vorstössen zu diesem Thema. So reichten sie Anfragen
oder Interpellationen zur üblichen Qualität der Gutachten ein (Frage Müller-Altermatt,
cvp, SO; 19.5700) und stellten konkrete Fragen zu zwei im Zentrum der
Berichterstattung stehenden Gutachtern (Ip. Roduit, cvp, VS; 19.4498 und Ip. Bertschy,
glp, BE; 19.4481) und einem Unternehmen (Ip. Prelicz-Huber, gp, ZH; 19.4623) oder zu
Ärzten, die an mehreren Gutachterstellen arbeiteten (Ip. Studer, evp, AG; 19.4592).
Überdies wollten sie wissen, ob es gängige Praxis sei, dass IV-Stellen nur bei Attesten
einer Arbeitsunfähigkeit, nicht aber bei Arbeitsfähigkeit Nachfragen stellten (Frage
Roduit; 19.5647), ob die Quotenziele des BSV mit dem Rechtsanspruch auf IV in Konflikt
stünden (Ip. Graf, gp, BL; 19.4636), ob zukünftig alle IV-Gutachten zufällig vergeben
werden könnten (Ip. Lohr, cvp, TG; 19.4469) und was der Bundesrat allgemein tue, um
die Situation zu verbessern (Ip. Wasserfallen, sp, BE; 19.4513). Überdies stellten sie
Fragen zur von Bundesrat Berset angekündigten externen Untersuchung (Ip. Studer;
19.4593). So hatte der Gesundheitsminister im Rahmen der Fragestunde erklärt, eine
detaillierte Analyse der Situation und der notwendigen Massnahmen in Auftrag gegeben
zu haben. 
Darüber hinaus dürfte die Medienberichterstattung auch in die Beratung der
Weiterentwicklung der IV in der Wintersession 2019 eingeflossen sein. Da stritt man
sich zu diesem Zeitpunkt noch darum, ob den Gutachten künftig Tonaufzeichnungen,
wie vom Ständerat gewünscht, anstelle eines schriftlichen Protokolls durch die
Gutachter, wie es der Nationalrat vorgeschlagen hatte, beigelegt werden sollten.
Benjamin Roduit, der ebenfalls zwei Interpellationen zum Thema verfasst hatte, verwies
im Rat auf verschiedene Fälle, in denen Gutachten unsorgfältig oder unsachgemäss
erstellt worden seien. Mit 114 zu 78 Stimmen bestätigte der Nationalrat die
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Verpflichtung zu Tonaufzeichnungen, welcher der Ständerat bereis zuvor zugestimmt
hatte. Zudem stimmte der Nationalrat einstimmig der Schaffung einer Liste aus
Gutachterstellen und Sachverständigen, in denen die Anzahl begutachteter Fälle sowie
die Ergebnisse des Gutachtens bezüglich des Grads der attestierten Arbeitsunfähigkeit
enthalten war, zu. In seiner ersten Beratung hatte er sich auf eine Gutachterliste ohne
Grad der Arbeitsunfähigkeit beschränkt. Eine weitere in der Diskussion erwähnte
Forderung hatte das Parlament im Rahmen der Weiterentwicklung der IV bereits
umgesetzt: So schuf es eine Kommission aus Gutachterstellen, Ärzteschaft,
Wissenschaft und Patientenschaft, welche die Zulassung als Gutachterstellen, das
Verfahren zur Gutachtenerstellung und die Ergebnisse der medizinischen Gutachten
überwachen sollte. 2

In der Wintersession 2019 machte der Nationalrat im Differenzbereinigungsverfahren
zur Weiterentwicklung der IV einen grossen Schritt auf den Ständerat zu. So pflichtete
er bezüglich aller offenen Differenzen seinem Schwesterrat bei – einzig bezüglich des
Begriffs «Kinderrente» entschied er sich, auch weiterhin eine Ersetzung in allen
Erlassen zu fordern. Dabei folgte er jedoch dem neuen Vorschlag der SGK-NR, die sich
für den Begriff «Zusatzrente für Eltern» stark gemacht hatte, da auch der Begriff
«Zulage für Eltern», die der Nationalrat zuvor angenommen hatte, zu ungenau sei, wie
Benjamin Roduit (cvp, VS) dem Rat erklärte. Obwohl eine Minderheit Schenker (sp, BS)
für die Beibehaltung des bisherigen Begriffs plädierte, nahm der Rat die Änderung mit
116 zu 77 Stimmen gegen den Willen von SP und Grünen sowie von vereinzelten
Mitgliedern der GLP-, FDP- oder Mitte-Fraktion an. 
Gegen den Willen der Kommissionsmehrheit, die an der Senkung der Kinderrenten
festhalten wollte, folgte der Nationalrat diesbezüglich einer Minderheit Lohr (cvp, TG),
der Argumentation von Yvonne Feri (sp, AG), wonach 70'000 Kinder betroffen wären
und es zu einer Kostenverlagerung zu den EL kommen würde, sowie einer Petition
Wermuth (sp, AG; Pe. 19.2026), die den Rat in Ergänzung zur bereits im Ständerat
vorliegenden Petition Bonvin (Pe. 19.2013) bat, auf die Senkung zu verzichten. Mit 134 zu
51 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) bereinigte der Nationalrat diese Differenz, fast die
ganze SVP-Fraktion sowie 2 Mitglieder der FDP-Fraktion sprachen sich dagegen aus. 
Des Weiteren lehnte die grosse Kammer einen Minderheitsantrag Herzog (svp, TG) mit
120 zu 66 Stimmen ab, der die Altersschwelle für den Verzicht auf Kürzungen beim
Übergang zum stufenlosen Rentensystem bei 60 Jahren, wie es der Bundesrat
vorgeschlagen und der Nationalrat bisher vorgesehen hatte, anstelle von 55 Jahren, wie
es der Ständerat entschieden hatte, festsetzen wollte.
Schliesslich ging es um die Frage nach Tonaufzeichnungen bei medizinischen
Gutachten, deren Einsatz Benjamin Roduit mit «dysfonctionnements scandaleux»
rechtfertigte: Bekannt gewordene Fälle hätten gezeigt, dass Gutachten teilweise
unsorgfältig und unsachgemäss erstellt worden seien. Tonaufzeichnungen seien nötig
als Schutz der Experten vor unbegründeten Vorwürfen sowie der Versicherten vor
falschen Angaben im Gutachten. Eine Minderheit Nantermod (fdp, VS) wollte hingegen
den Akten ohne Aufforderung durch die Versicherten nur handschriftlich festgehaltene
Notizen der Sachverständigen beilegen, weil die Aufzeichnung auf Tonträgern aufgrund
des grossen Aufwands, den es gebe, wenn sich jemand «durch Stunden von
Tonaufzeichnungen hören» und Ungereimtheiten suchen müsse, nicht zielführend sei,
wie Regine Sauter (fdp, ZH) für die Minderheit erklärte. Mit 114 zu 78 Stimmen bestätigte
der Nationalrat die Verpflichtung zu Tonträgern und bereinigte somit auch diese
Differenz. 3
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1) AB NR, 2019, S. 885 ff.
2) AB NR, 2019, S. 2192 ff.; Frage 19.5647; Frage 19.5700; Ip. 19.4469; Ip. 19.4481; Ip. 19.4498; Ip. 19.4513; Ip. 19.4592; Ip.
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3) AB NR, 2019, S. 2192 ff.
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